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Bebauungsplan 14 I1 (gültiger Text nach Genehmigung) 


Betr.: 	Festsetzungen durch Text gem. §§ 8 U. 9 Bundesbaugesetz 
(BBauG) V. 23. Juni 1960 (BGB1. I S. 341) in Verbindunw 
mit § 4 der Ersten V0 zur Durchführung des ~undesbauge: 
setzes V. 29. Nov. 1960 (GV B1. S. 433) i.d.F. der Än- 
derungs V0 vom 10. Jan. 1967 (GV B1. S 17) und auf Grund 
der Bestimmungen der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke i\Baunutzungsverordnung) -BauNVO- vom 
26. Juni 1962 (BGB1. I S. 429) i.d.F. V. 26.11.1968 

(BGB1. I S. 1237) 


I. Erschließung: 


(§  9 Abs. 1 Ziff. 3 U. 4 BBauG.): 

Die Erschließungspläne mit Längen- und Querprofilen für 
die neu anzulegenden Verkehrsanlagen (einschl. Kanalisa- 
tion) sind als Anlage wesentliche Bestandteile dieses 
Bebauungsplanes. 

11. Nutzung: 


Für die Grundstücke im Planbereich wird die Art der bau- 

lichen Nutzung ergänzend zu den im Bebauungsplan getroffe- 

nen Festsetzungen wie folgt festgesetzt: 


a) Die nach § 3 Abs. 3 BauN V0 zulässigen Ausnahmen für 
"reine Wohngebiete" (WR) werden gem. § 1 Abs. 4 BauN V0 
nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes. 

b) Die nach § 4Abc. 3 Ziff. 2, 3, 4,5, 6 zulässigen 
Ausnahmen für "allgemeine Wohngebiete" (WA) werden gem. 
S"1 Abs. 4 BauN V0 nicht Bestandteil dieses Bebauungs- 
planes. Das gilt nicht für das WA-Gebiet "Hafkesdell" 
in dem die Bauweise "S 3" festgesetzt ist; hier ist 
gem. § 4Abs. 3 Ziff. 3 BauN V0 ein Postamt allgemein 
zulässig. 

C) Auf allen Grundstücken im Planbereich, auf welchen die 
Überbaubaren Flächen festgesetzt sind, bleiben unter- 
geordnete Nebenanlagen und Einrichtungen nach § 14 
Abs. 1 BauN V0 bezw. § 7 Abs. 4 Landesbauordnung NW 
vom 25. Juni 1962 (GV B1. S. 373) mit Ausnahme der in 
§ 14 Abs. 2 BauN V0 genannten Nebenanlagen ausgeschlossen 

111. Baugestaltung: 


Dächer 


a) Die Dächer der neu zu errichtenden Gebäude auf den 

Grundstücken 


1. WR-Gebiet östl. Sengelmannsweg, westl. der Sammel- 

straße 


2. WA-Gebiet im Norden des Planbereiches 


sind als Satteldächer mit einheitlicher Neigung in jedem 

Bereich aus zubilden. 


Als Dacheindeckung sind hier blau-graue oder lederbraune 

bezw. dunkelengobierte Dachziegel zu vemenden. Auch 

eine Schiefereindeckung ist zulässig. 




111. b) 1m' gesamten übrigen Planbereich sind die Dächer aller 

Gebäude als Flachdächer auszubilden (max. 5 % Dachnei-
gung 

C) Zur optischen Einkleidung der Fahrstuhlüberfahrten sind 

auszuführen: 


Bei den 4 - 11-gesch. baulichen Anlagen ein zusätzliches 
Staffelgeschoss, allseitig mit Ausnahme des Treppenhau- 
ses um mindestens 2,00 m zurückgesetzt. Bei der Reihen- 
und Kettenbauweise ist das Staffelgeschoß auf dem Wohn- 
block mit der kleineren Geschoßzahl an den Wohnblock mit 
der größeren Geschoßzahl im Bereich der gemeinsamen 
Anbaulinie heranzuführen. 

IV. Grundstückseinfriedigungen: 


Die Grundstücke im Planbereich dürfen nur entlang der 

Straßengrenzen o,60 m hohe Einfriedigungen erhalten. 

Die Kfz.-Abstellplätze sind außerhalb der Zu- und Abfahr- 

ten mit 0,80m hohen Einfriedigungen zu versehen. 


V. Ausnahmen: 


1. Gem. § 17 Abs. 5 BauN V0 kann im Einzelfall bei der 
mehrgesch. Bebauung (ab 4 Vollgeschosse) von der Zahl 
der Vollgeschosse bei einzelnen Häusern innerhalb der 
Ketten- und Zeilenbebauung eine Ausnahme nach oben oder 
unten zugelassen werden, wenn die Geschoßflächenzahl 
oder die Geschoßfläche nicht überschritten werden. 

2. Gem. § 23 BauN V0 Abs. 2 U. 3 wird ausnahmsweise ein 
Vortreten von notwendigen Treppenhäusern vor Baugrenzen 
und Baulinien bis zu 2,00m gestattet. 

3. Von der Verpflichtung zur Errichtung des Staffelge- 

schosses kann eine Ausnahme erteilt werden, wenn Treppen- 

haus und Aufzugschacht mit der Höhe der Oberkante des 

jeweils höchsten Vollgeschosses abschließt. 


4.Bei den rechtwinklig aneinanderzubauenden Wohnblocks 
mit der 4 + 1 bis 8 + 1 - gesch. Bauweise kann im inneren 
Winkel von der Zurücksetzung des Staffelgeschosses eine 
Ausnahme zugelassen werden, wenn die vorgeschriebenen 
Abstandsflächen eingehalten werden. 

VI. Notwendige Garagen unter Geländeoberfläche: 


Gem. § 21 a Abs. 5 BauN V0 sind die in den Baugebieten 
zulässigen Geschoßflächen um' die jeweils anteiligen 
Flächen notwendiger Garagen, die unter der Geländeober- 
fläche hergestellt werden (Ga (Tief)) zu erhöhen. 

VII. Abweichende Bauweise (gem. § 22 Abc. 4 BauN VO): 
S 1 = 	halboffene Bauweise (Anbau an einer, Bauwich zu der 

anderen seitlichen Grundstücksgrenze) 

S 2 = Teppichbauweise (Atrium- und Gartenhofhäuser in Haus- 
gruppen beliebiger Länge und unterschiedlicher Tiefe 



noch 

S 2 a l s  g e s t a f f e l t e  Hangbebauung, s. Anlage zur  Begründung) 

S 3 = Ketten- und Zeilenbauweise m i t  Zeilen Über und unter  
50 m Länge. 




